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Freitag, 5. August 2022 
 

Liebe Eltern der Grundschule Everswinkel,  
 
nächste Woche starten wir in das neue Schuljahr. Ich möchte Ihnen heute einige 
Informationen geben, die den Umgang mit dem Coronavirus betreffen. 
  
Masken:  
Das Tragen von Masken wird empfohlen, ist jedoch keine Pflicht. Entscheiden Sie 
gemeinsam mit Ihrem Kind, ob es im Unterricht eine Maske trägt.  
 
Handhygiene:  
Das regelmäßige Händewaschen ist weiterhin eine leicht umzusetzende Schutzmaßnahme. 
Das Kollegium der Grundschule Everswinkel wird die Kinder an regelmäßiges 
Händewaschen erinnern.  
 
Lüften:  
Das Lüftungskonzept aus der Zeit vor den Ferien wird weiterhin umgesetzt. Die Räume 
werden dauerhaft oder im 20 Minutenrhythmus gelüftet. 
 
Corona-Tests am ersten Schultag:  
Am ersten Schultag nach den Sommerferien erhalten alle Kinder die Möglichkeit, sich in der 
Schule mit einem Antigenselbsttest zu testen. Noch besser wäre es, wenn Sie mit Ihren 
Kindern bereits zu Hause einen Test durchführen und uns hierüber formlos informieren. Es 
besteht jedoch keine Testpflicht!!! Sollten Sie Ihr Kind weder zu Hause getestet haben und 
möchten Sie nicht, dass es sich in der Schule testet, so schreiben Sie dies bitte ebenfalls 
kurz formlos auf.   
 
Corona-Tests nach dem ersten Schultag: 
Nach dem ersten Schultag testen sich alle Schülerinnen und Schüler anlassbezogen zu 
Hause und auf freiwilliger Basis. Die Tests für zu Hause erhalten die Kinder von der 
Schule. 5 Tests werden pro Kind am ersten Schultag ausgegeben.  
Sollten die häuslichen Tests aufgebraucht sein, beantragen die Eltern formlos bei der 
Klassenleitung neue Tests.  
 
Anlassbezogene Tests sollten durchgeführt werden wenn:  

1. Enger Kontakt zu einer infizierten Person bestand.  

2. Das Kind leichte Symptome hat.  

 
Testungen in der Schule 
Testungen in der Schule werden nur ausnahmsweise durchgeführt.  
Ausnahmen sind:  

1. Typische Symptome und kein Nachweis (formlose Erklärung der Eltern) über einen 

negativen Test zu Hause.  

2. Eine deutliche Verstärkung der Symptome während der Schulzeit. 

 

 



Sollten Sie nicht wollen, dass Ihr Kind in der Schule bei Symptomen oder der Verstärkung 
von Symptomen einen Test durchführt, informieren Sie hierrüber unbedingt die 
Klassenlehrkraft. In diesem Fall würden wir keinen Test durchführen und Sie auffordern, Ihr 
Kind abzuholen. 
 
Ich wünsche Ihren Kindern gute letzte Ferientage und uns allen eine guten Start in das 
Schuljahr 2022/23! 
 
 
Viele Grüße 
 
 
Christoph Seliger 
Stellv. Schulleiter 

 


